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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs2

AVG §60

VwGVG 2014 §29 Abs1

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 60 heute

2. AVG § 60 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die Begründung einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung hat in einer Weise zu erfolgen, dass der Denkprozess,

der in der Entscheidung seinen Niederschlag 8ndet, sowohl für die Parteien als auch für den VwGH nachvollziehbar ist.

Dies setzt u.a. voraus, dass das VwG klare Feststellungen zu dem für die rechtliche Beurteilung maßgeblichen

Sachverhalt tri=t, sowie, dass es die diesen Feststellungen zugrundeliegenden beweiswürdigenden Erwägungen

nachvollziehbar darstellt.
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